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Beschlussvorschlag:

Die  Gemeindevertretung  wählt  folgende  vier  Vertreter  und deren  Stellvertreter  in  die  Verbandsversammlung  des
Wasser- und Abwasserverbandes „Dosse“:

Mitglieder                                                      Stellvertreter

Brandt, Burkhard                                          Gülde, Thomas

Jünemann, Bernd                                         Berber, Ingolf

Linke, Barbara                                              Schimpke, Marco

Tackman, Uwe                                              Kuska, Martin

Weiterhin ist folgende Person geborenes Mitglied der Verbandsversammlung:

Mitglied                                                         Stellvertreter
Schulz, Philipp                                              Gottschalk, Jürgen

Änderungsvorschlag:

Beratungsergebnis:

 laut Beschlussentwurf

 laut Änderungsvorschlag

Anwesend

               

JA

               

NEIN

               

Enthaltung

               

§ 22 BbgKVerf
 1)

               
1) Ausschluss von der Beratung und Abstimmung wegen Mitwirkungsverbot 

                                                     
Der  Vorsitzende 

                                                     
Der Bürgermeister 

 



Erläuterungen

Rechtsgrundlagen:

§ 3 Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes “Dosse”
§ 15 Abs. 3-5 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG)
§§ 41, 43 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Sachverhalt, Begründung:

Der Bürgermeister  und im Falle  seiner  Verhinderung sein allgemeiner  Vertreter  sind kraft  Amtes geborene
Mitglieder  der  Verbandsversammlung.  Die weiteren  vier  Mitglieder  sind  in  entsprechender  Anwendung  der
Regelung  des  §  43  BbgKVerf  (Ausschüsse)  zu  bestellen.  Die  Bestellung  der  Vertreter  in  die
Verbandsversammlung einschließlich  der Stellvertreter  erfolgt  gemäß § 41 Abs.  4 BbgKVerf  durch offenen
Wahlbeschluss.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlagen:

 keine


